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Beschlussvorlage 
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Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Zentrale Dienstleistungen 
 
403.03 Beteiligungsmanagement 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Natalie Poppel 
563 - 5357 
563 - 4742 
natalie.poppel@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

02.08.2021 
 
VO/1103/21 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

31.08.2021 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung  

                             und Betriebsausschuss WAW Empfehlung/Anhörung 
02.09.2021 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
07.09.2021 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Zuführung zur Kapitalrücklage bei der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH 

 
Grund der Vorlage 
 
Gesellschafterbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Vertreter der Stadt Wuppertal in der Gesellschafterversammlung der Wuppertaler 
Bühnen und Sinfonieorchester GmbH wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der 
Gesellschaft wie folgt zu beschließen: 
 
Der im Jahr 2020 als Sonderzuschuss für coronabedingte Ausfälle gewährte Betrag in Höhe 
von 800.000 Euro wird mit Wirkung zum 31.07.2021 der Kapitalrücklage zugeführt.  

 
Einverständnisse 
entfällt 
 
 
Unterschrift 
 
 
Dr. Slawig 
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Begründung 
 
Gemäß dem Ratsbeschluss zu VO/0248/20 wurde der Wuppertaler Bühnen und 
Sinfonieorchester GmbH zur Fortführung des Geschäftsbetriebes ein Sonderzuschuss in 
Höhe von 3,6 Mio. € gewährt. In der Umsetzung erfolgte anteilig eine Einzahlung in die 
Kapitalrücklage in Höhe von 2,8 Mio. € und in Höhe der erwarteten coronabedingten Ausfälle 
von 800 T€ ein Sonderzuschuss für den laufenden Betrieb. 
 
Da die coronabedingten Ausfälle bisher durch andere staatliche Leistungen, insbesondere 
durch die Kurzarbeit, aufgefangen werden konnten, ist es daher folgerichtig, auch diesen 
Betrag in Höhe von 800 T€ der Kapitalrücklage zuzuführen um den weiteren 
Geschäftsbetrieb zu sichern. Die Zuführung soll zum 31.07.2021 erfolgen, um noch im 
Jahresabschluss 2020/2021 verbucht werden zu können.  
 
Wie bereits in der Vorlage VO/0815/21 zum Wirtschaftsplan 2021/2022 beschrieben, wurde 
die Zuführung zur Kapitalrücklage in der Planung bereits vorweggenommen. 
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